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1) Für 1 Schiff fehlt z. Zt. noch die Angabe für dieTragfähigkeit.
Aus der jüngſten wie aus den früheren Beſtandsaufnahmen erhellt die Tatſache , daß das

Schiffahrtsgewerbe im Großherzogtum Baden in erfreulichem Aufſchwung begriffen iſt . Dies zeigt
nicht nur die Zunahme der Zahl der Schiffe , ſondern auch das Einſtellen von Schiffen mit immer
größerer Tragfähigkeit , die bedeutende Vermehrung der Dampfſchiffe , insbeſondere in der letzten
Zeit , und die namhafte Steigerung der Leiſtungsfähigkeit der Schiffsmaſchinen .

2. Patent⸗, Muſter⸗ und Warenzeichenſchutz in Baden im Jahr 1907 .

Seit dem Jahr 1893 werden Überſichten über die Verhältniſſe des Patent⸗ , Muſter⸗ und
Marken⸗( Zeichen “ſchutzes für Angehörige des Großherzogtums Baden in dem alljährlich erſcheinenden
Statiſtiſchen Jahrbuch veröffentlicht . Die Unterlagen dafir werden durch Auszüge aus den amt⸗
lichen Veröffentlichungen des Kaiſerlichen Patentamts im Deutſchen Reichsanzeiger gewonnen .

Gegenſtand von Patenten ſind neue Erfindungen , welche eine gewerbliche Verwertung
geſtatten . Das Patentrecht gewährt die ausſchließliche “ efugnis zur gewerblichen Ausnützung
einer Erfindung . Die hohe wirtſchaftliche und ſoziale Bedeutung des Patentweſens liegt in der
Anregung zur erfinderiſchen Betätigung und in dem durch die Löſung techniſcher und chemiſcher
Probleme geweckten gewerblichen Fortſchritt . Seit Inkrafttreten des Patentgeſetzes vom 25 . Mai
1877 , d. h. vom 1. Juli 1877 ab bis Ende 1906 ſind ſeitens des Kaiſerlichen Patentamts im
ganzen 181 275 Patente an Reichsinländer und Fremde erteilt worden ; die neueſten Ergebniſſe
für das Jahr 1907 liegen zurzeit noch nicht vor .

Bei der ſtark eutwickelten Induſtrie unſeres Großherzogtums iſt es begreiflich, daß alljährlich
auch zahlreiche im badiſchen Lande anſäſſige Gewerbetreibende und Induſtrielle um Gewährungdes Patentſchutzes nachſuchen und denſelben auch erhalten . Von den zugunſten von Reichsange⸗
hörigen in der genannten Zeit ( 1877 bis 1906 ) in die Patentrolle eingetragenen Patenterteilungen( 119 455 ) betreffen 3639 oder 3,05° in Baden wohnhafte Patentinhaber . Jm Berichtsjahr 1907
wurden an weitere 250 Angehörige des Großherzogtums Patente verliehen .

Es iſt begreiflich, daß nicht alle eingereichten Patentgeſuche zur Erteilung eines Patents
führen ; auf Grund des formellen und materiellen Vorprüfungsverfahrens ſeitens des KaiſerlichenPatentamts muß manchen Geſuchſtellern der patentamtliche Shug verſagt werden . Cin großer

eil der Anmeldungen überhaupt gelangt nicht bis zur öffentlichen Bekanntmachung im Reichs⸗
anzeiger, und von den bekannt gegebenen wird noch ein erheblicher Prozentſatz zurückgewieſen.
So haben von den beim Patentamt eingereichten Anmeldungen des Jahres 1906 nur 39,64 %ihre Erledigung durch Erteilung von Patenten gefunden. Wie viele Erfindungen alljährlich aus

aden zur Einreichung gelangen, und wie viel von den wirklich erteilten Patenten im Laufe der
Zeit wieder vernichtet , zurückgenommen oder gelöſcht wurden , bezw. wie viel Patente auf Schluß
des Berichtsjahrs noch in Kraft waren , ift niht ermittelt . Im Durchſchnitt des Jahrzehnts 1898
bis 1907 iſt jährlich von 183 Landesangehörigen der Patentſchutz erwirkt worden . Natürlich wächſt

dieſe Inanſpruchnahme des Erfinderſchutzes mit der Hebung und Spezialiſierung von Gewerbe
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und Induſtrie des Landes . Wie im Lauf der Jahre entſprechend der Zunahme der Patent⸗
anmeldungen die Zahl der Patenterteilungen gewachſen iſt , geht aus folgenden Angaben hervor :
Im Jahr 1878 , dem erſten nach Erlaß des Reichspatentgeſetzes , wurden ſeitens des Kaiſerlichen
Patentamts im Reich und ins Ausland 4200 Patente erteilt , im Jahr 1905 : 9600 und im Jahr
1906 : 13 430 ; auf Baden allein entfielen Mitte der 90 er Jahre jeweils nur einige 90 Patente
jährlich ; im Jahr 1905 betrug die Zahl 172 , im Jahr 1906 ſogar 272 . Von ſämtlichen im

Jahr 1907 durch Patente geſchützten Angehörigen des Großherzogtums haben über drei Fünftel
( 61,6 °l ) ihren Wohnſitz in den 4 Amtsbezirken Freiburg ( 17) , Karlsruhe ( 49) , Pforzheim ( 26) und

Mannheim ( 62) bezw. in den gleichnamigen gewerbe- und induſtriereichen bedeutendſten Städten
des Landes . Die im Jahr 1907 für Baden patentierten Gegenſtände ( Maſchinen , Maſchinenteile ,
Geräte uſw. ) bezw. patentierten techniſchen und chemiſchen Arbeitsverfahren verteilen ſich auf die

verſchiedenſten Gewerbe - und Induſtriezweige des Landes und reihen ſich in die 64 Klaſſen des vom

Kaiſerlichen Patentamt aufgeſtellten amtlichen Verzeichniſſes ſo ein, daß 25 Klaſſen in Baden nicht
vertreten find . Die Höchſtzahl der erteilten Patente ( 12) betrifft Klaſſe XII ( chemiſche Verfahren
und Apparate , ſoweit ſie nicht in beſondern Klaſſen aufgeführt ſind . . Im Vorjahr entfiel die

Höchſtzahl mit je 15 Patenten auf die 3 Klaſſen XII (chemiſche Verfahren und Apparate uſw. ) ,
XXI ( Elektrotechnik ) und XLV ( Land⸗ und Forſtwirtſchaft uſw) . Jm Jahr 1907 wurden noch
für 5 Klaſſen 10 und mehr Patenterteilungen gezählt, und zwar je 10 in Klaſſe XXXIV

(hauswirtſchaftliche Maſchinen , Geräte und Gegenſtände aller Art , ſowie Möbel ) , in Klaſſe XIII

( Inſtrumente ) und je 11 in den Klaſſen XIIV ( Kurzwaren , Rauch⸗, Schnupf⸗ und Priemgeräte ) ,
XLV ( Land - und Forſtwirtſchaft uſw. ) und XLIX (mechaniſche Metallbearbeitung , außer Blech⸗,
Röhren⸗ , Drahtbearbeitung und Walzwerken ) . Auf alle übrigen Klaſſen kamen jeweils weniger als
10 Patenterteilungen , darunter auf die Klaſſen XX (Eiſenbahnbetrieb ) , XXI (Elektrotechnik) und
LXVIII Schloſſereierzeugniſſe , ſowie Geldſchränke ) je 7, auf Klaſſe XXXVIII ( Holzbearbeitung
und ͤkonſervierung) 8, Klaſſe XVI ( Luft⸗ und Gasmaſchinen , Feder - und Gewichts⸗Kraft⸗
maſchinen ) 9.

Neben den Erfahrungen , die man mit dem Patentgeſetz machte , entwickelte ſich das Bedürfnis ,
auch ſolche gewerbliche Erzeugniſſe geſetzlich zu ſchützen , welche zwar nicht als Erfindungen
im Sinne des Patentgeſetzes angeſehen werden können , deren Entſtehung aber durch ihre Eigenart
immerhin geſetzlichen Schutz verdient .

Mit Rückſicht hierauf läßt das Reichsgeſetz betreffend das Urheberrecht an Muſtern und
Modellen vom 11 . Januar 1876 ( in Gültigkeit ſeit 1. April 1876 ) in Anlehnung an das künſt⸗
leriſche und gewerbliche Urheberrecht neuen , eigentümlichen und vorbildlichen Muſtern , die geeignet
erſcheinen , in Verfolgung äſthetiſcher Zwecke und künſtleriſchen Geſchmacks auf gewerbliche
Erzeugniſſe übertragen zu werden , einen Schutz angedeihen , jedoch nur inſoweit , als es ſich dabei
um Inlandserzeugniſſe handelt . Für die Anmeldung der Muſter ſind als Regiſterbehörden die

Amtsgerichte zuſtändig . Wie die Erfahrung zeigt , werden die Wohltaten des Geſchmack - und

Ziermuſterſchutzes namentlich ſeitens der Kleininduſtrie , die fortwährend zahlreiche neue Muſter
hervorbringt , in ausgedehnteſter Weiſe in Anſpruch genommen . Infolge der Vielgeſtaltigkeit der

Gegenſtände , welchen durch irgend eine Ausführung , Formgebung oder Ausſtattung der Reiz der

Neuheit und Eigentümlichkeit im Sinne des Geſetzes verliehen werden kann , iſt der Wirkungsbereich
des Geſetzes ein weitausgreifender und die Zahl der ſchutzfähigen Muſter ( Flächen - oder plaſtiſche
Muſter und Modelle ) ſehr groß . Seit Inkrafttreten des Geſetzes ſind bis Ende 1906 über
8 Millionen ( genau 3 051 504 ) deutſche Inlandsmuſter geſetzlich geſchützt worden . Für 1984 im

Großherzogtum Baden anſäſſige Urheber ſind in den Jahren 1893/1907 im ganzen 93 724 Muſter
und Modelle reichsgeſetzlich geſchützt worden . Im Jahr 1907 wurden insgeſamt 11036 Muſter
und Modelle , die 149 Landesbewohnern gehörten , als Geſchmacksmufter eingetragen , im Vorjahr
1906 fogar 14581 von 162 badiſchen Urhebern . Im Durchſchnitt der letzten 10 Jahre haben
alljährlich 138 badiſche Gewerbetreibende und Induſtrielle zuſammen für je 8137 Muſter und
Modelle die Eintragung des geſetzlichen Muſterſchutzes erwirkt . Allerdings zeigt die Zahl der
alljährlich geſchützten Urheber ſelbſt ſeit Einſetzen der Statiſtik im Jahr 1893 keine Zunahme ,
wohl aber ſind die Zahlen der alljährlich geſchützten Muſter und Modelle in Baden ganz außer⸗
erordentlich gewachſen , und zwar von 2989 im Jahr 1893 auf 5492 im Jahr 1900 , 11922 im

Jahr 1905 und 14 581 bezw. 11036 in den Jahren 1906 und 1907 . Die Ergebniſſe des Jahres
1907 zeigen gegenüber dem Vorjahr 1906 wieder eine ziemlich ſtarke Abnahme, ſowohl in der

Zahl der Urheber , wie der geſetzlich geſchützten Gegenſtände ; der Grund dürfte wohl in der wirt —

ſchaftlichen Depreſſion des letzten Jahres zu finden ſein . Von den geſchützten Muſtern des Jahres
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1907 waren 8618 oder 78,1 / plaſtiſche und 2418 oder 21,0 % Flächenmuſter . Die Schutz⸗
bedürftigkeit einzelner größerer Induſtrien , wie der Uhreninduſtrie , der Textilinduſtrie , der Gold⸗
wareninduſtrie kommen in der nachſtehenden Zuſammenſtellung für das Jahr 1907 zum Ausdruck :

- A9 Zahl der im Amtsbezirk Zahl der geſchütztenAmtsbezirke
anſäſſigen Urheber Muſter und Modelle

Triberg Md ti RR 12 160
BRAR A aii a 8 112
ACEON s aain aia 3 132
SOELA A T S 3 741
Kärlsrüthe O ,aIPUN , 11 275
Pforzheim LOE . 480656 8170
Mannheim lini 22 1114

Zuſammen .. 115 10 704 .
Von der Geſamtzahl der geſchützten Urheber ( 149) entfallen demnach 115 oder 77,2 %,

von der Geſamtzahl der geſchützten Muſter und Modelle ( 11036 ) ſogar 10704 oder 97 , % aufdie vorgenannten 7 Amtsbezirke ; auf Pforzheim mit ſeiner hochentwickelten Goldwareninduſtrie
allein 37,6 , bezw. 74,0 .æ“ Die geſchützten Pforzheimer Muſter ( 8170 ) ſind faſt ausſchließlich
plaſtiſche , die Lörracher ( 741 ) dagegen ausſchließlich Flächenmuſter ( porwiegend Textilinduſtrie ).

Das Reichsgeſetz vom 11 . Januar 1876 ſchützt, wie eben betont , nur Zier⸗ und Geſchmacks⸗
muſter . Die vielerorts unangenehm empfundene Schutzloſigkeit zahlreicher Verbeſſerungen und
Neuerungen an Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegenſtänden , denen wegen ihrer Geringfügigkeit der
Patentſchutz nicht zu teil werden konnte , iſt behoben worden durch das Reichsgeſetz vom 1. Juni 1891 ,
betreffend den Schutz von Gebrauchsmuſtern , das mit dem 1. Oktober gleichen Jahres in
Kraft trat . Dem Wortlaut des Geſetzes zufolge ſollen Modelle von Arbeitsgerätſchaften oder
Gebrauchsgegenſtänden oder von Teilen ſolcher geſetzlichen Schutz genießen , inſoweit ſie dem Arbeits —
oder Gebrauchszweck durch eine neue Geſtaltung , Anordnung oder Vorrichtung dienen . Es handelt
ſich bei geſetzlich geſchützten Gebrauchsmuſtern ſomit nur um körperlich darſtellbare Gegenſtände .
Bemerkt ſei hier , daß ſich in der Praxis die Grenze zwiſchen Patenten und Gebrauchsmuſtern
nicht immer mit genauer Sicherheit ziehen läßt ; das Gebrauchsmuſterſchutzrecht iſt ein Erfinder —
recht und nach den Geſetzesmotiven beſtimmt zum Schutz kleiner Erfindungen , welche in einer neuen
Formgebung beſtehen.

Die Beanſpruchung des Gebrauchsmuſterſchutzes beweiſt , daß der Erlaß des ihm dienenden
Geſetzes einem dringenden Erfordernis entſprach . Bis Ende 1906 ſind im Deutſchen Reich340 503 Gebrauchsmuſter angemeldet worden . Von den Anmeldungen wurden 295 995 durch Ein —
tragungen , 32 886 ohne Eintragung erledigt ; die Erledigung des Reſtes der Anmeldungen ( 11622 )
ſtand auf Schluß des Jahres 1906 noch offen . Von den 32 993 dem Wohnort der Geſuchſteller
nach ſich auf das Deutſche Reich ſelbſt beziehenden Anmeldungen des Jahres 1906 gingen 1353
oder 4,10 / von badiſchen Landesangehörigen aus . Nach den Nachweiſungen der badiſchen Landes⸗
ſtatiſtik über die Eintragungen von Gebrauchsmuſtern , die auch nur bis ins Jahr 1893 zurück⸗
gehen , wurde im Zeitraum 1893/1907 im ganzen für 11112 von Baden ausgehende Gebrauchs⸗
muſteranmeldungen die Eintragung in die Muſterrolle des Kaiſerlichen Patentamts bewirkt . Die
Zahl der erfolgten Eintragungen iſt faſt von Jahr zu Jahr gewachſen ( von 396 im Jahr 1893
auf 1143 im Jahr 1906 ) , erſtmals im Jahr 1907 iſt ſie auf 1054 geſunken ; die durchſchnittlicheZahl der jährlichen Eintragungen für die letzten 10 Jahre betrug 864 . Den geſchützten Gegenſtänden
tach. entfallen die Höchſtzahlen der Eintragungen von Gebrauchsmuſtern mit 114 auf hauswirt⸗
ſchaftliche Maſchinen , Geräte und Gegenſtände aller Art , ſowie Möbel und mit 86 auf Kurz⸗
waren , Rauch - , Schnupf - und Priemgeräte . Im ganzen verteilen ſich die für Baden bewirkten
Eintragungen auf 70 von den 89 Klaſſen des vom Kaiſerlichen Patentamt aufgeſtellten amtlichen
Verzeichniſſes , ein Beweis für die außerordentliche Mannigfaltigkeit der aus dem Lande zum Schutz
angemeldeten praktiſchen Gebrauchsgegenſtände . In allen Klaſſen aber , mit Ausnahme der 2
obengenannten , bleibt die Zahl der eingetragenen Gebrauchsmuſter meiſtens erheblich unter 50 .

Allen Gewerbetreibenden iſt es geſtattet , ſich in ihrem Geſchäftsbetrieb zur Unterſcheidungder Eutſtehung und des Urſprungs der Waren an den Waren ſelbſt oder auf deren Verpackungen
angebrachter beſonderer Warenzeichen zu bedienen . Zur Führung von ſolchen Schutzmarken ſind
ſowohl Fabrikanten wie Händler berechtigt. Auch der Markenſchutz oder der Schutz der
Warenzeichen macht einen Beſtandteil des gewerblichen Rechtsſchutzes aus ; er wurde ſchon früh
nach Gründung des Reiches, erſtmals unterm 30 . November 1874 , geſetzlich geregelt . Gewiſſe
Mängel , die den damaligen Vorſchriften anhafteten , bedingten die Neuregelung des Markenſchutz —
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weſens durch das Geſetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12 . Mai 1894 . Mit deſſen
Einführung trat an Stelle des ehemaligen gerichtlichen Eintrags wegen der damit verbundenen

Unſicherheiten und Unzulänglichkeiten die Eintragung in die Zeichenrolle des Kaiſerlichen Patent -
amts . Vom 1. Oktober 1894 an , dem Tage des Inkrafttretens des Geſetzes, bis 1906 wurden

zuſammen 93 707 Warenzeichen , darunter 86 041 für Reichsangehörige , eingetragen . Auf An —

meldungen von Angehörigen des Großherzogtums hin iſt in den Jahren 1894/1906 im ganzen
3903 Warenzeichen die Eintragsfähigkeit zuerkannt , bezw. deren Führung durch Eintragung in die

Zeichenrolle des Kaiſerlichen Patentamts unter Schutz geſtellt worden . Im Jahr 1907 wurde
344 badiſchen Anmeldungen durch Eintragung ſtattgegeben ; faſt gleichgroß war die Zahl der

Regiſtrierungen jeweils in Den 3 Vorjahren ( 1904 : 338 ; 1905 : 348 ; 1906 : 343 ) . Nach dem

letzten 10 jährigen Durchſchnitt beträgt die jährliche Zahl der von Baden aus bewirkten Ein —

tragungen 296 . Von den 344 im Jahr 1907 geſetzlich geſchützten badiſchen Warenzeichen entfallen
alein 134 (b. f. 38,959 ) auf den Amtsbezirk Mannheim bezw. in der Hauptſache wohl auf die

Handels⸗ und Gewerbetreibenden der Stadt Mannheim , 108 ( . ſ . 31,40 / der geſchützten Marken )
betreffen Tabakfabrikate .

Nachſtehende Zuſammenſtellung bietet ein überſichtliches Bild der Bedeutung der Patente ,
geſchützten Muſter und Warenzeichen für den Schutz des gewerblichen Sondereigentums der in
Baden anſäſſigen Gewerbe und Handel treibenden Geſchäftswelt .

An bezw . für Angehörige des Großherzogtums
erteilte bezw. eingetragene (geſchützte)

e
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1907 . . | 250 1054140 11036 8618 | 2418 " | 844
1906 . . 272 [ 1143 [ 162 14581 10 818 3 768 843
190510 . 172 1009 177 11922 9840 | 2 082 348
1904 . . J162 939 15810 489 83 2822207 388
1908 . . 1 182 888 | | 149 8 189 5 832 2 857 277
1902 . . J 218 841 | | 119 6 169 4151 |;

2018 211
1901 . 79 742 135 6 848 4742 | 2106 211
1900 . +16 164 635

| 107 5492 30202472 299
1899 . . 125 706 108 31421216 1926 306
1898 109 682 115 3 502 719 . 123 286

Durchſchnitt 1898/1907/- 183 864 138 8137 5 730

Nicht ſelten werden ſeitens des Kaiſerlichen Patentamts die Handelskammern zu Abgabe von
Gutachten in Warenzeichenangelegenheiten angegangen ; ſo hat z. B. im letzten Jahr die Handels -
kammer Mannheim auf Erſuchen in 5 Fällen derartige Gutachten abgegeben .

Schließlich ſei noch angefügt , daß Auslegeſtellen des Kaiſerlichen Patentamts für die unent⸗

geltliche Einſichtnahme und Benutzung von Patentſchriften durch die Intereſſenten im Großherzogtum
Baden außer beim Großherzoglichen Landesgewerbeamt in Karlsruhe noch bei den Handelskammern
in Mannheim , Pforzheim und Konſtanz beſtehen. In Karlsruhe und Mannheim liegen alle
Klaſſen auf , in Pforzheim und Konſtanz nur die die Induſtrie dieſer Handelskammerbezirke ſpeziell
betreffenden Kaffen . Die Auslegeſtellen erfreuten ſich im Berichtsjahr eines regen Beſuches . Beim
Landesgewerbeamt wurden in 206 ( 1906 : 191 ) Fällen Patentſchriften auf dem Bureau ein⸗
geſehen und in 52 ( 1906 : 55) Fällen 292 ( 1906 : 454) Patentſchriften der verſchiedenſten Klaſſen
ausgeliehen . In Mannheim kamen an 214 ( 1906 : 217 ) Intereſſenten 681 ( 1906 : 872 ) Patent
ſchriften zur Ausleihung , eingeſehen wurden 1158 ( 1906 : 1221 ) weitere Patentſchriften . In
Pforzheim erfolgten Einſichtnahmen in den Räumen der Handelskammer ſeitens 81 ( 1906 : 92)
Perſonen , Ausleihungen von Patentſchriften in 32 ( 1906 : 42 ) Fällen . Zur Erleichterung des
Uberblicks über die erſchienenen Patentſchriften und der Nachprüfung , ob ein beſtimmter Gegenſtand
bezw. ein Verfahren im Deutſchen Reich bereits patentiert iſt , hat das Kaiſerliche Patentamt unter
Aufwendung bedeutender Koſten ein Nummernverzeichnis herſtellen und den einzelnen Auslegeſtellen
überweiſen laffen . Dieſes Nachſchlage - und Auskunftsmittel wird durch alsbaldige Nachtragungen
ſtets auf dem laufenden gehalten, Die Patentſchriften -Auslegeſtellen werden von Zeit zu Zeit
ſeitens des Kaiſerlichen Patentamts einer Reviſion unterzogen .

2 407 296
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